
Urlaubszeit ist Reisezeit:   den Zoll nicht vergessen  !        (Stand 26.05.2011)
Zwar beschäftigen wir uns als Steuerberater im Regelfall nicht mit Reisezollvorschriften. Wir wollen aber in Anbetracht der vermehrten Reise-/Urlaubszeit (und eines aktuellen Falles welcher in der Tagespresse nachlesbar war, s.u.) Ihnen auch hier einmal eine kurze Informationshilfe anbieten. Für die Richtigkeit können wir keine Haftung übernehmen, bitte bei Bedarf beim Zoll direkt nachfragen.
Waren zum persönlichen Bedarf sind nur bis zu bestimmten Grenzen „einfuhrfrei“.
Die Grenzen sind unterschiedlich, je ob es sich um ein EU-Land oder ein Nicht-EU-Land handelt.
Im Nachfolgenden eine stark vereinfachte Darstellung (teilweise „humorvoll“)
Für EU-Länder gilt:
Tabakwaren
· Zigaretten				800 Stück		
· Zigarillos (max. 3g/Stk)		400 Stück
· Zigarren				200 Stück
· Rauchtabak			    1  kg
Kaffee
· Röstkaffee oder löslicher Kaffee	  10  kg

Alkoholische Getränke
· Spirituosen				  10  liter
· Zwischenerzeugnissse
(Likörwein, Wermutwein)		  20  liter
· Wein (davon max. 60l Schaumw.)	  90  liter   („Prost“)
· Bier				110  liter  („Jahresbedarf ?“)


Für Nicht-EU-Länder gilt:
Tabakwaren, jedoch nur dann, wenn Reisender mind. 17 Jahre alt:
· 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250g Rauchtabak oder eine anteilige Zusammenstellung der Waren
Alkohol und alkoholhaltige Getränke, jedoch nur dann, wenn der Reisende mind. 17 Jahre alt:
· 1 liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22% oder 2 liter Alkohol mit einem Alkoholgehalt von max. 22% oder eine anteilige Zusammenstellung der Waren
· 4 liter nicht schäumende Weine
· 16 liter Bier   ()
Arzneimittel:
· Nur für persönlichen Bedarf des Reisenden

Kraftstoffe:
· Die im Hauptbehälter des Motorfahrzeuges befindliche Menge und bis zu zehn Liter in einem tragbaren Reservebehälter (bei den Spritpreisen in anderen Ländern eigentlich schade )

Andere Waren:
· Bis zu einem Warenwert von insg. € 300,-- (wobei bei Flug- und Seereisenden ein Warenwert von € 430,-- gilt) und für Reisende unter 15 Jahren ein Warenwert von insg. € 175,-- gilt.



Und nicht vergessen:

· Die Grenzen gelten pro Person, wobei wohl maßgeblich ist, wer das Mitbringsel in seinem Gepäck hat.
· Es ist eine Freigrenze und kein Freibetrag. D.h. wenn 1 € drüber, dann ist alles einfuhrpflichtig.
· Das Benutzen des „grünen“ Durchgangs (z.Bsp. auf dem Flughafen) ist rein formal eine Zollanmeldung.  (D.h. kaum in Deutschland zurück, schon ist als allererstes eine „Steuererklärung“  abzugeben, ist das nicht furchtbar  ?)
· Sollten nach Nutzung des grünen Ausgangs abgabenpflichtige Waren gefunden werden, behandelt der Zoll dies als Steuerhinterziehung (hier wurde im Frühjahr ein ehemaliger Fußballnationaltorhüter zu 50 Tagessätzen à € 2.500,-- Strafe verurteilt, als er bei der Rückkehr aus Dubai Waren von fast € 7.000,-- mitgebracht hat und - gänzlich versehentlich - den „grünen“ Durchgang benutzt hat )


SCHÖNEN URLAUB wünscht das Team der Steuerkanzlei Höfliger 










· 


